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Adressatinnen und Adressaten der öffentlichen Mitwirkung und 
Vernehmlassung zu den Richtplananpassungen `20 

 

Unser Zeichen: 2019.JGK.7947 3. September 2020 

Richtplan Kanton Bern 
Öffentliche Mitwirkung und Vernehmlassung zu den Richtplananpassungen `20 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Regierungsrat hat die Direktion für Inneres und Justiz mit Beschluss vom 26. August 2020 ermäch-
tigt, zu den Richtplananpassungen `20 die öffentliche Mitwirkung und Vernehmlassung zu eröffnen.  
 
Diese wird erstmals als E-Mitwirkung durchgeführt: Die Mitwirkungseingaben können einfach und be-
quem in einer benutzerfreundlichen Internetanwendung eingegeben werden, welche auch die gemein-
same Erarbeitung einer Stellungnahme im Team erlaubt. Sie ist über die Internet-Adresse 
www.be.ch/richtplan zu erreichen, wo auch der Entwurf der Richtplan-Gesamtkarte, der Controllingbe-
richt, der ganze gültige Richtplan sowie das Richtplan-Informationssystem einsehbar sind. Wir hoffen, 
dass möglichst vielen Mitwirkenden von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch machen, weil dadurch auch 
die Auswertung der Eingaben deutlich effizienter erfolgen kann. 
 
Ihre Vernehmlassung erfassen Sie im Internet bis 2. Dezember 2020. Für allfällige inhaltliche Fragen 
steht Ihnen die Abteilung Kantonsplanung des Amts für Gemeinden und Raumordnung zur Verfügung 
(kpl.agr@be.ch oder 031 633 77 50). 
  
Für Ihre Teilnahme an der Mitwirkung und Vernehmlassung danken wir Ihnen. 
 
 Freundliche Grüsse 

 
Direktion für Inneres und Justiz 

 
 
 

 
Evi Allemann 
Regierungsrätin 

 
PS: Stellungnahmen, die nicht in der Internetanwendung E-Mitwirkung erfasst werden, senden Sie bitte bis 2. Dezember 2020 
per E-Mail an kpl.agr@jgk.be.ch oder per Post an Amt für Gemeinden und Raumordnung, Abteilung Kantonsplanung, Nydeg-
gasse 11/13, 3011 Bern 
 
Anhang: Kurzanleitung 

http://www.be.ch/richtplan
mailto:kpl.agr@be.ch
mailto:kpl.agr@jgk.be.ch


 

       
 

 

Stellungnahme zum Richtplan-Entwurf effizient  
digital erfassen und papierlos übermitteln. 
Mit der E-Mitwirkung bietet der Kanton Bern der Bevölkerung, Parteien, Verbänden und weiteren 
Organisationen einen benutzerfreundlichen Weg, sich zum Richtplan-Entwurf zu äussern.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häufige Fragen und Antworten 

- Sind meine Daten für Dritte einsehbar?  
Nein, Ihre Daten sind ausschliesslich für den Kanton Bern sichtbar. Sämtliche Daten werden 
hochsicher und ausschliesslich in der Schweiz gespeichert. 
 

- Was passiert mit den Rückmeldungen, welche ich erfasse? 
Nach der Übermittlung erhalten Sie eine vollständige und verbindliche Übermittlungsbestätigung. 
Ihre Rückmeldungen werden anschliessend durch den Kanton geprüft und bei der Revision des 
Richtplans berücksichtigt.  
 

- Warum muss ich mich für die E-Mitwirkung registrieren? 
Um einen qualitativen, vertraulichen und unverfälschten Dialog zu führen, wird die Registration 
vorausgesetzt. 
 

- Kann ich meine Stellungnahme weiterhin auf dem Papierweg abgeben? 
Aus gesetzlichen Gründen ist die Einreichung der Papier-Stellungnahme weiterhin möglich. Die 
Verwaltung bevorzugt jedoch den digitalen Weg, da dadurch die Rückmeldungen schneller, 
effizienter und qualitativer ausgewertet werden können.  

 
 

Ihre Vorteile mit der E-Mitwirkung: 
 
- Erfassen Sie Ihre Stellungnahme digital und 

papierlos und erhalten Sie Zugriff auf alle 
Unterlagen. 
 

- Mit der Team-Funktion erfassen Sie als 
Organisation Ihre Stellungnahme gemeinsam 
und effizient im Team. 
 

- Ermöglichen Sie der Verwaltung mit der 
digitalen Erfassung eine effiziente Auswertung 
und Nachbearbeitung. 

 
 
 

Eine Schnellstartanleitung finden Sie auf der Rückseite. 



 

 

So starten Sie mit der E-Mitwirkung. 
In drei Schritten zu Ihrer Stellungnahme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie benötigen Unterstützung? 
Gerne sind wir für Sie da. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Benutzung der E-Mitwirkung  
an 031 633 77 50 oder verwenden Sie innerhalb der E-Mitwirkung den Menüpunkt «Hilfe». 

Besten Dank für Ihre Rückmeldung. 

1 Melden Sie sich ganz einfach an. 

2 Erfassen Sie Ihre Rückmeldung. 
Versuchen Sie, Ihre Rückmeldung direkt zum jeweiligen 
Dokument und Kapitel zu erfassen. Damit helfen Sie, eine 
effiziente Auswertung zu ermöglichen. Alternativ können 
Sie auch eine Allgemeine Rückmeldung erfassen. 

3 Senden Sie Ihre Stellungnahme ab. 
Senden Sie die Stellungnahme bis spätestens  
2. Dezember 2020 digital ab.  
 

Sie wurden per E-Mail eingeladen. 
Folgen Sie den Anweisungen im 
Einladungsmail der Verwaltung. 

Sie möchten sich selbständig registrieren. 
Öffnen Sie in Ihrem Browser die Adresse  
www.bern.e-mitwirkung.ch und klicken Sie  
auf «Registrieren».  

«Mit der E-Mitwirkung bieten wir der Bevölkerung, den Parteien und weiteren 
Organisationen einen einfachen und innovativen Weg zur Teilnahme an der 
Vernehmlassung. Es würde mich freuen, wenn Sie die Stellungnahme digital 
erfassen, um uns eine effiziente und qualitative Auswertung zu ermöglichen. 

Vielen Dank! 
Evi Allemann 

Regierungsrätin und Direktorin für Inneres und Justiz 

Jetzt Erklärfilm anschauen 
www.be.ch/richtplan 




